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Xundheit in Bärn

INTERPELLATION vom 16.3.2017

1. Die Universitäten Basel und
Genf sowie die Eidgenössische
Technische Hochschule Zürich
bieten derzeit einen vollständigen
Pharmazie-Studiengang an. Aus-
serdem kann in Lausanne, Neu-
enburg und Bern ein Teil des
 Bachelorstudiengangs absolviert
werden, der Abschluss des  Stu -
diums erfolgt dann in Basel, Genf
oder Zürich. 2016 wurden 226
Neuabsolventinnen und -absol-
venten verzeichnet. Im selben
Jahr gingen 70 Prozent der neuen
Berufsausübungsbewilligungen
für Apothekerinnen und Apothe-
ker an Berufsleute mit eidgenös-
sischen Diplomen und 30 Prozent
an solche mit anerkannten aus-
ländischen Diplomen. Bezüglich
der Anzahl Apothekerinnen und
Apotheker, die zur Gewährleis-
tung des Versorgungsangebots
ausgebildet werden, wird die Lage
nicht als bedenklich erachtet.
2. Die Revision des Medizinalbe-
rufegesetzes und des Heilmittel-
gesetzes soll die Rolle der Apothe-
kerinnen und Apotheker in der
medizinischen Grundversorgung
stärken. Dies geschieht, indem
deren Kompetenzen erweitert und

sie ermächtigt werden, verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel für
die Behandlung leichter Erkran-
kungen ohne ärztliche Verschrei-
bung abzugeben. Die Revision des
MedBG erfordert die Aktualisie-
rung der Lernzielkataloge für die
verschiedenen universitären Me-
dizinalberufe. Der Katalog für die
Pharmazie enthält neue Kompe-
tenzen zur Behandlung häufiger
Krankheiten und im Impfbereich.
Da er in Zusammenarbeit mit den
verschiedenen betroffenen Ausbil-
dungsstätten erarbeitet wurde, kann
man von diesen erwarten, dass sie in
der Lage sind, die aufgenommenen
Bildungsziele zu er füllen. Ausser-
dem wird mit der  regel mässigen
Akkreditierung durch das EDI si-
chergestellt, dass die Studien-
gänge den Studierenden tatsäch-
lich ermöglichen, die Ausbildungs-
ziele nach MedBG zu erreichen.
Was die Forschung angeht, kön-
nen die Bildungsstätten ihre
Schwerpunkte frei bestimmen.
Das Förderprogramm «Interpro-
fessionalität im Gesundheitswe-
sen» (vgl. Punkt 4) sollte jedoch
einen Anreiz für die Forschung in
diesem Bereich schaffen.

3. Die Bildungsstätten setzen
die Ausbildungsziele so um, wie es
ihnen am sinnvollsten erscheint.
Die Vermittlung der Themen rund
um die interprofessionelle Zu-
sammenarbeit darf jedoch nicht
nur in der Grundausbildung erfol-
gen, sondern muss auch in die
Fort- und Weiterbildung des Medi-
zinal-, Pflege- und Sozialperso-
nals einfliessen. Auch wenn zahl-
reiche Elemente der interprofes-
sionellen Schulung in den letzten
Jahren erprobt und teilweise in die
universitären und  nicht  universi -
 tären Aus-, Weiter- und Fortbil-
dungsangebote aufgenommen
wurden, muss das interprofessio-
nelle Lernen im Gesundheitswe-
sen noch ausgebaut werden. Die
erste Phase des Förderpro-
gramms «Interprofessionalität im
Gesundheitswesen» (vgl. Punkt 4)
sollte ermöglichen, die geeigne-
ten Mittel für den Ausbau der ent-
sprechenden Schulung und die
Schaffung der möglichen Syner-
gien zu definieren. Im Bereich der
Fort- und Weiterbildung hat Phar-
masuisse bereits Module zur In-
terprofessionalität ins Programm
aufgenommen.
4. Im Rahmen der Fachkräfte-
Initiative hat der Bundesrat im
Februar 2016 das Förderpro-

gramm «Interprofessionalität im
Gesundheitswesen» lanciert, mit
dem offene Fragen geklärt werden
sollen und der interprofessionelle
Unterricht im Gesundheitswesen
verstärkt werden soll. Es besteht
aus zwei Phasen: a) 2017 bis 2020:
Forschung auf dem Gebiet der In-
terprofessionalität in der Ausbil-
dung und Berufsausübung sowie
Dokumentierung bestehender Mo-
 delle guter Praxis; b) 2019 bis
2022: Förderung von Ausbildungs-
und Berufsausübungsprojekten,
welche die Effizienz der medizini-
schen Grundversorgung verbes-
sern sollen, insbesondere via In-
terprofessionalität.
Dieses Instrument in der Aus- und
Weiterbildung sowie bei der Be-
rufsausübung soll zur Förderung
der Effizienz und insbesondere
der Interprofessionalität in der
medizinischen Grundversorgung
beitragen. 
Ausserdem begleitet der Bundes-
rat seit Ende 2015 zwei  Pilot -
projekte zum Nutzen und zu den
Vorteilen koordinierter Behand-
lungen, um die Positionierung der
Apothekerinnen und Apotheker
in der Grundversorgung zu ver-
bessern.

Hierzu die Stellungnahme des Bundesrats vom 24. Mai 2017

Erweiterte Kompetenzen von Apothekerinnen
und Apothekern. Reichen die Mittel aus?
Die Interpellation von Rebecca Ana Ruiz haben wir in ARS MEDICI 12/17 vorgestellt.

Rebecca Ana Ruiz 
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Zwischen 2013 und 2016 hat der
Kanton Tessin dem BAG ungefähr
100 Fälle von Hepatitis E  gemel -
det. Insbesondere von Erzeugnis-
sen auf Basis von roher Schweine-
leber wie Mortadella scheint ein
Ansteckungsrisiko auszugehen
(Prävalenz von 20%). Mehr als
80 Prozent des im Kanton Tessin
konsumierten Schweinefleisches
sind schweizerischer Herkunft.
Das Thema ist daher von grossem
nationalem Interesse.

Hepatitis E wurde erstmals 1980 in
Indien entdeckt. Im Westen wurde
die Krankheit seither als Reise-
krankheit betrachtet. Insbeson-
dere Länder, in denen eine fäkal-
orale Übertragung des Virus dank
guter hygienischer Bedingungen
verhindert werden kann, sehen
sich seit einigen Jahren jedoch mit
einem anderen Infektionsweg
konfrontiert: der Übertragung ver-
schiedener Genotypen des Virus
zwischen Mensch und Tier. Die
stetige Zunahme der in Europa
und weltweit diagnostizierten
Fälle ist ein Hinweis darauf, dass
das Virus auf der ganzen Welt ver-
breitet ist. Das führt auch in unse-
ren Breitengraden zu einem grös-
ser werdenden Problem. Die Welt-
gesundheitsorganisation schätzt,

dass sich jedes Jahr 20 Millionen
Menschen neu mit Hepatitis E infi-
zieren, wovon 3,3 Millionen ein kli-
nisches Syndrom entwickeln wür-
den. Ungefähr 57 000 Menschen
sterben jährlich an der Krankheit.
Damit das Risiko einer Übertra-
gung des Virus vom Tier auf den
Menschen in der Lebensmittel-
kette reduziert werden kann, müs-
sen strenge Hygienemassnahmen
in der Lebensmittelindustrie er-
griffen werden und muss die epi-
demiologische Entwicklung über-
wacht werden. In China existiert
darüber hinaus ein offenbar wirk-
samer und sicherer Impfstoff.
Ich stelle dem Bundesrat die fol-

genden Fragen:

1. Wie sieht die epidemiologische

Situation in der Schweiz aus?

2. Ist Hepatitis E ein Problem für

die öffentliche Gesundheit?

3. Gibt es in der Schweiz eine epi-

demiologische Überwachung

von Hepatitis E (Meldepflicht,

Sentinella-Meldesystem oder

weitere Massnahmen)?

4. Sind das Personal im Gesund-

heitswesen und die  Lebens -

mittelindustrie angemessen

ins truiert, was die Bekämpfung

des Virus angeht?

5. Haben die schweizerischen

 Behörden den in China verfüg-

baren Impfstoff einer Analyse

unterzogen?

6. Ist es notwendig, der Bevölke-

rung die Möglichkeit einer ge-

zielten oder generellen aktiven

Impfung anzubieten?

INTERPELLATION vom 4.5.2017

Hepatitis E in der Schweiz. Eine neue Epidemie?

1.–3. In der Schweiz besteht zur-
zeit keine Meldepflicht von Hepa-
titis-E-Erkrankungen. Somit sind
keine Daten verfügbar, auf deren
Basis sich die epidemiologische
Lage für die Gesamtbevölkerung
der Schweiz beurteilen lässt. Ge-
wisse Informationen wie zum
Beispiel die medizinische Statis-
tik der Krankenhäuser, Studien
bei Blutspendern sowie eine
Häufungsmeldung aus dem Kan-
ton Tessin lassen jedoch einen
steigenden Trend der Fallzahlen
vermuten. So ist die Zahl von
Hospitalisierungen aufgrund
akuter Hepatitis E zwischen 2011
und 2015 kontinuierlich um 2 bis
3 Fälle pro Jahr von 11 auf 25
Fälle angestiegen. In Blutspen-
den wurden je nach Kanton 13 bis
34 Prozent der Proben positiv
 getestet.
Eine vom Bundesamt für Le-
bensmittelsicherheit und Veteri-
närwesen (BLV) finanzierte Stu-
die mit dem Titel «Assessment of
the risk of foodborne transmis-
sion and burden of Hepatitis E in
Switzerland» schätzt basierend

auf einem Modell die Gesamtzahl
der in der Schweiz zu erwarten-
den Fälle von akuter Hepatitis E
auf rund 1500 pro Jahr und hat
 Lebensmittel identifiziert, die tat-
sächlich ein Gesundheitsrisiko
für einzelne Menschen darstellen
könnten. Sie werden in einem
 Informationsschreiben des BLV
an die Kantone genauer um-
schrieben (siehe Antwort auf
Frage 4).
Die Infektion mit dem in Europa
vorkommenden Hepatitis-E-Virus
(HEV-3) verläuft überwiegend
asymptomatisch. Symptomatische
Infektionen verlaufen in der Re -
gel akut, selbstlimitierend und
häufig ohne Ikterus mit milden
oder unspezifischen Symptomen
(z.B. Bauchschmerzen, Durch-
fall, Unwohlsein). Im Tessin
wurde eine Häufung von neurolo-
gischen Erkrankungen (u.a. Ner-
venentzündungen der oberen
 Extremitäten) beobachtet, wel-
che mit dem Hepatitis-E-Virus in
Zusammenhang gebracht wur-
den. Die Ursache und Bedeutung
dieser Beobachtung ist noch in

Abklärung. Aus Sicht der öffentli-
chen Gesundheit wird das Risiko
für die Gesamtbevölkerung zur-
zeit als eher gering eingeschätzt,
da Hepatitis-E-Infektionen seit
Jahrzehnten als harmlose Er-
krankung bekannt sind. Unbe-
stritten ist, dass ein Bedarf nach
einer solideren Datengrundlage
besteht, um die Situation besser
einschätzen und längerfristig
überwachen zu können.
4. Um die Lebensmittelprodu-
zenten hinsichtlich der Problema-
 tik einer möglichen Übertragung
von HEV via Lebensmittel zu sen-
sibilisieren, hat das BLV am 1. Mai
2017 das Informationsschreiben
2017/2 zu «Hepatitis E: mögliche
Übertragung durch Lebensmit-
tel» veröffentlicht. Darin wird die
Lebensmittelindustrie aufgefor-
dert, im Rahmen der gesetzlich
geforderten Selbstkontrolle Mass-
nahmen zur Risikominimierung
einer möglichen Übertragung
von HEV via Lebensmittel zu tref-
fen. Dieses Informationsschrei-
ben ging zwecks Information und
Sensibilisierung ebenfalls an alle
kantonsärztlichen Dienste.

5. Der betreffende Impfstoff ist
von Swissmedic nicht zugelas-
sen. Es besteht die Möglichkeit,
dass Swissmedic für einen Impf-
stoff, der in der Schweiz noch
nicht zugelassen ist, eine Son-
derbewilligung oder Einzelein-
fuhrbewilligung ausstellt. Vor -
aussetzung hierfür ist, dass der
Impfstoff in einem Land mit ver-
gleichbarer Arzneimittelkontrolle
zugelassen ist (u.a. EU-, Efta-,
EWR-Mitgliedstaaten, Australien,
Japan, Kanada, die USA; China
zählt nicht zu diesen Ländern).
6. Zurzeit ist die epidemiologi-
sche Datenlage bezüglich Hepa-
titis E in der Schweiz nicht ausrei-
chend, um den Nutzen einer all-
fälligen Impfung abschätzen zu
können. Eine routinemässige
Impfung gegen Hepatitis E mit
dem zurzeit einzigen erhältlichen
Impfstoff aus China wird von der
Weltgesundheitsorganisation
nicht empfohlen, da noch zu viele
Fragen bezüglich Wirksamkeit
und Sicherheit offen sind. Aus
diesen Gründen wird eine Imp-
fung in der Schweiz zum heutigen
Zeitpunkt nicht empfohlen.

Die Stellungnahme des Bundesrates vom 5.7.2017:

Ignazio Cassis

Nationalrat FDP
Kanton Tessin


